
A L T E S  G Y M N A S I U M  

     F L E N S B U R G  
 

               

           S c h ü l e r * i n n e n a u f n a h m e b o g e n  
 

Dieser Aufnahmebogen enthält Daten, die gemäß § 30 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) erhoben 

werden. Die Erhebung und Weiterverarbeitung der Daten zur gesetzmäßigen Durchführung des Schulverhältnisses gemäß 

§ 11 Abs. 1 SchulG setzt Ihre Einwilligung nicht voraus. Die Datenverarbeitung richtet sich nach den datenschutzrechtlichen 

Vorschriften des Schulrechts (SchulG, Schul-Datenschutzverordnung, ggf. Schulart-Verordnung) sowie den ergänzenden 

Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes. 
 

Angaben zum/zur Schüler*in: 

Familienname des/der Schüler*in 
 

 

Vorname, Rufname bitte unterstreichen 
 

 

Geschlecht  weiblich                    männlich                    divers 

Geburtsdatum und Geburtsort 
 

geb. am:                                 in: 

Staatsangehörigkeit 
 

 

ggfs. Jahr der Einreise nach Deutschland 
 

 

Muttersprache 
 

 

Familiensprache 
 

 

Religion/Konfession  

Anschrift: Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 
 
 

 

Anschrift bei Unterbringung 

gem. § 111 Abs. 2 SchulG 

 

Telefonnummer 
 

 

Mobil: 
 

 

Notfall-Telefonnummer 
 

 

e-mail der Mutter: 
 

 

e-mail des Vaters: 

 

 

Krankenversicherung 
 

 

Datum der Ersteinschulung und Name 

der Schule 

 

jetzige Schule und Klasse 
 

 

Fahrschüler (Wohnort außerhalb von 

Flensburg) 

□   ja                  □   nein 

Geschwisterkind am Alten Gymnasium 
 

□   ja                  □   nein 

Festgestellte, für den Schulbesuch be-

deutsame Beeinträchtigungen (z. B. 

Lese-Rechtschreib-Schwäche, Krankheit) 

 

Bei Anmeldung zur 5. Klasse: 

Angabe zur gewünschten Klasse  

□   altsprachlicher Zweig           □   neusprachlicher Zweig 

Musikmodul oder Wahlpflichtmodul: 

Die Teilnahme ist verbindlich. 

__ Musikmodul*   oder   __ Wahlpflichtmodul 

* kostenpflichtige Instrumentenausbildung 5. und 6. Jahrgang (50,00 € mtl.) 

Teilnahme am Unterricht in: □   Religion       □   Philosophie 

 



Wünsche des Kindes / der Eltern 

 

 
 

 

Angaben der Eltern / Sorgeberechtigten: 

Die Mutter ist: sorgeberechtigt           □ ja     □ nein 

                        erziehungsberechtigt   □ ja     □ nein 

Vorname: 

Name: 

Anschrift, falls abweichend vom Kind: 

 

 

Der Vater ist: sorgeberechtigt            □ ja     □ nein 

                       erziehungsberechtigt   □ ja     □ nein 

Vorname: 

Name: 

Anschrift, falls abweichend vom Kind: 

 

 

andere (bitte Familienverhältnis angeben) 

 
ist:                  sorgeberechtigt            □ ja     □ nein 

                       erziehungsberechtigt   □ ja     □ nein 

Vorname: 

Name: 

 

Dieser Aufnahmebogen enthält zudem für Sie die Möglichkeit, der Schule Ihre Einwilligung in der Verarbeitung bestimmter 

personenbezogener Daten zu erteilen. Rechtsgrundlage für die jeweilige Datenverarbeitung in dann ausschließlich die von Ihnen 

erteilte Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a) der Verordnung (EU) 2016/679 – Datenschutz-Grundverordnung).  

Einwilligung zur Verarbeitung eines Lichtbildes für Schulverwaltungszwecke 

Die Schule kann mit Ihrer Einwilligung ein Lichtbild Ihres Kindes für Verwaltungszwecke erheben und weiterverarbeiten. 

Das Lichtbild wird in analoger Form in der Schülerakte gespeichert. Daneben wird das Lichtbild in digitaler Form 

ausschließlich auf informationstechnischen Geräten der Schulverwaltung gespeichert. Die Ihr Kind unterrichtenden 

Lehrkräfte erhalten das Lichtbild Ihres Kindes in Kopie auf Anforderung von der Schulverwaltung in analoger Form. Die 

Lehrkräfte haben von der Schulleitung eindeutige Vorgaben zum sorgsamen und datenschutzrechtlich zulässigen Umgang 

mit den Lichtbildern erhalten. In der Sache erleichtert ein Lichtbild der Schulleitung sowie den unterrichtenden Lehrkräften 

eine personenbezogene Zuordnung; dies betrifft besonders Lehrkräfte, die in vielen verschiedenen Klassen in jeweils 

geringem zeitlichen Umfang unterrichten. Das Lichtbild wird nicht an eine andere Stelle außerhalb der Schule übermittelt.  

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der Einwilligung hat 

keine Bedeutung für eine gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. Sie haben selbstverständlich das Recht, 

die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das Lichtbild Ihres Kindes wird dann unverzüglich 

gelöscht. Sollte das Lichtbild Ihres Kindes auch von Lehrkräften genutzt werden, wird die Schulleitung sicherstellen, dass 

dieses auch dort unverzüglich gelöscht wird. 

Ggf. wird die Schule in regelmäßigen Abständen ein aktuelles Lichtbild erbitten. Das vorherige Lichtbild und vorhandene 

Kopien werden dann unverzüglich gelöscht. Auf Wunsch erhalten Sie analoge Lichtbilder (soweit vorhanden) gern zurück. 
  

 Ich willige ein.   Ich willige nicht ein. 

 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern/Videos auf der Schulhomepage 

Unsere Schule berichtet auf ihrer Homepage regelmäßig über ihre Aktivitäten. Für die Gestaltung der pädagogischen Inhalte ist die 

Schulleitung verantwortlich. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes zu sehen sind. Da solche Bildnisse ohne Einwilligung 

der betroffenen Person nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass 

Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der Einwilligung hat keine 

Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes.  

Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Bilder/Videos werden 

nach dem Widerruf unverzüglich von der Schulhomepage gelöscht. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Bilder/Videos 

bei Suchmaschinen, Archivseiten usw. auffindbar sein können, auch wenn die Schule ein für Sie insoweit gemäß Artikel 17 Abs. 2 der 

Verordnung (EU) 2016/679 bestehendes „Recht auf Vergessen werden“ pflichtgemäß erfüllt hat.  

 Ich willige ein.   Ich willige nicht ein. 

 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern zu schulischen Zusammenhängen in Jahrbuch und Presse (Print, Fernsehen) 

Unsere Schule berichtet in einem eigenen Jahrbuch über ihre Aktivitäten und arbeitet mit Presseorganen der Region zusammen, um ihre 

Arbeit darzustellen. Immer wieder werden dabei auch Bilder von Kindern unserer Schule bei bestimmten Aktivitäten veröffentlicht. 

Besonders die Klassenfotos sind wesentlicher Teil unseres Jahrbuches. Da solche Bildnisse ohne Einwilligung der betroffenen Person 

nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der Einwilligung hat keine 

Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. 

Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

 Ich willige ein.   Ich willige nicht ein. 

 



Einwilligung zur Erstellung einer Klassenliste 

Für den Schulbetrieb wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um notfalls mittels Telefonkette/E-

Mailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern/volljährigen Schülern*innen weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen 

Liste, die Name, Vorname Schüler*in sowie die Telefonnummer/E-Mail-Adresse enthält, und für die Weitegabe an alle Eltern der 

klassenangehörigen Schüler*innen bestimmt ist, benötigen wir Ihre Einwilligung. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der Einwilligung hat keine 

Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung 

jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.  

 

 Ich willige ein.   Ich willige nicht ein. 

 

Einwilligung in die Übermittlung an den Klassenelternbeirat 

Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Unterstützung bei der Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und Adressdaten 

mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur Verfahrenserleichterung bitten 

wir Sie bereits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der Einwilligung hat keine 

Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung 

jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.  

 

 Ich willige ein.   Ich willige nicht ein. 

 

Einwilligung zur Übermittlung von Schülerdaten für Fotoaktionen mit Schülerausweisen 

Die Schule führt regelmäßig Fotoaktionen für die gesamten Klassen durch. Im Rahmen dieser Fotoaktion werden auch Schülerausweise 

angefertigt. Um einen optimalen Ablauf der Fotoaktion zu ermöglichen, müssen folgende Daten an den Fotografen übermittelt werden: 

Klasse, Vor-, Zunahme und Geburtsdatum. Zur Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der Einwilligung hat keine 

Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes. Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung 

jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.  

 

 Ich willige ein.   Ich willige nicht ein. 

 
Zur persönlichen Anmeldung bringen Sie bitte mit:  

- die ausgefüllte Anmeldung mit Wahlbogen bei Wahlpflichtmodul 

- das letzte Zeugnis 

- die Geburtsurkunde 

- laut Masernschutzgesetz einen der folgenden Nachweise:  

    - Impfausweis oder Impfbescheinigung (§ 22 Abs. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz) über einen 

      hinreichenden Impfschutz gegen Masern (zwei Masern-Impfungen 

    - ärztliches Zeugnis über einen hinreichenden Impfschutz gegen Masern 

    - ärztliches Zeugnis darüber, dass eine Immunität gegen Masern vorliegt 

    - ärztliches Zeugnis darüber, dass aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden 

      kann (Dauer, während der nicht gegen Masern geimpft werden kann, ist mit anzugeben) 

    - Bestätigung einer anderen staatlichen Stelle oder einer anderen vom Masernschutzgesetz entsprechend  

      umfassten Stelle, dass ein vorstehender Nachweis bereits vorgelegen hat 

 

zusätzlich bei Anmeldungen zum Besuch der Klasse 5: 

- Schulübergangsempfehlung 

- den Anmeldeschein 

- den Entwicklungsbericht (falls vorhanden) 

 

 
 

___________________                   __________________________________________ 

  Datum der Anmeldung                                                                           Unterschrift Elternteil 

 

 


